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Verwaltungsgebührensatzung 
 

der Stadt Sömmerda 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Geme inde- und Landkreisordnung (ThürKO) 
vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung N eubekanntmachung vom 14. April 1998 
(GVBl. S. 73), der §§ 1,2 und 11 des Thüringer Komm unalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. 
August 1991 (GVBl. S. 285, 329),zuletzt geändert du rch Gesetz vom 23. Juli 1998 (GVBl. S 
247), sowie des Thüringer Verwaltungskostengesetzes  (ThürVwKostG) in der Fassung vom 
07.August 1991 (GVBl. S. 285, 321), geändert durch das Thüringer Polizeirechtsänderungs-
gesetz vom 27.November 1997 (GVBl. S. 422) hat der Stadtrat der Stadt Sömmerda in der 
Sitzung vom 31.01.2002 die folgende Verwaltungsgebü hrensatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührenpflichtige Amtshandlungen 

 
(1)  Für einzelne Amtshandlungen und sonstige Verwaltung stätigkeiten im eigenen Wir-

kungskreis, die auf Veranlassung oder überwiegend i m Interesse einzelner vorgenom-
men worden sind, werden aufgrund dieser Verwaltungs gebührensatzung in Verbindung 
mit dem jeweils gültigen Gebührenverzeichnis Verwal tungsgebühren und Auslagen erho-
ben. 

 
(2)  Gebühren, die aufgrund von Gesetzen und anderer – a uch städtischer Rechtsvorschrif-

ten – erhoben werden, namentlich Benutzungsgebühren , bleiben von dieser Satzung 
unberührt. 

 
(3)  Für Amtshandlungen im übertragenen Wirkungskreis ge lten die Vorschriften des Thü-

ringer Verwaltungskostengesetzes. 
 
 

§ 2 
Gebührenfreie Amtshandlungen 

 
(1)  Gebührenfrei sind Amtshandlungen, die. 
 

1.  überwiegend im öffentlichen Interesse vorgenommen w erden oder 
2.  von einer Behörde in Ausübung der öffentlichen Gewa lt veranlaßt werden, es sei 

denn, dass ein Dritter die Amtshandlungen mittelbar  veranlasst hat. 
 

§ 3 
Persönliche Gebührenfreiheit 

 
(1)  Von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren sind be freit: 
 

1.  die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesländer so wie juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts, welche nach deren Haushaltspläne n für ihre Rechnung verwaltet 
werden oder diesen gleichgestellt sind; 

2.  Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft en, welche die Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben; 

 
3.  Landkreise, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstig e kommunale Körperschaften des 

öffentlichen Rechts; 
  

4.  Hochschulen, Studentenschaften, Forschungseinrichtu ngen und Studentenwerke, welche 
die Rechtsstellung einer Körperschaft, Anstalt oder  Stiftung des öffentlichen 
Rechts haben, andere Einrichtungen, die wissenschaf tlichen oder Unterrichts- und 
Erziehungszwecken dienen und als gemeinnützig anerk annt sind; 

 
5.  freie Wohlfahrtsverbände 
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(2)  Anderen Ländern sowie juristischen Personen des öff entlichen Rechts, die für deren 

Rechnung verwaltet werden oder diesen gleichgestell t sind, kann Gebührenfreiheit 
eingeräumt werden, wenn die Gegenseitigkeit gewährl eistet ist. 

 
(3)  Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendungen auf Ge bühren: 
 

1.  für Entscheidungen über die Gewährung von Fördermit teln und die Übernahme von Bürg-
schaften im Wohnungsbau und die Verwaltung dieser F örderungsmittel und Bürgschaf-
ten; 

  
2.  für die Entscheidung über  
 

a)  die Freistellung von Wohnungen nach § 7 Abs. 1 und 2 

b)  die Genehmigungen der Zweckentfremdung und der baul ichen Veränderung nach § 12 
Abs. 1 und 2 des Wohnungsbindungsgesetzes in der Fa ssung vom 22. Juli 1982 
(BGBl. I S. 972), zuletzt geändert durch Gesetz vom  17. Mai 1990 (BGBl. I S. 
934). 

 
3.  Befreiungen und Ermäßigungen, die auf besonderen ge setzlichen Vorschriften beruhen, 

bleiben unberührt. 
 
 

§ 4 
Gebühren in besonderen Fällen 

 
(1)  Wird ein Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkei t der Behörde abgelehnt, so wird 

keine Gebühr erhoben. 
 
(2)  Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung zur ückgenommen, nachdem mit der 

sachlichen Bearbeitung begonnen, die Amtshandlung a ber noch nicht beendet ist, oder 
wir ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzust ändigkeit abgelehnt, oder wird 
eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen, s o ermäßigt sich die vorgesehene 
Gebühr um ein Viertel. 

 
(3)  Die Stelle, welche die Gebühr festsetzt, kann die G ebühr ermäßigen oder von der Er-

hebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wir tschaftlichen Verhältnisse des 
Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründ en geboten erscheint. 

 
 

 
§ 5 

Kostengläubiger 
 
Kostengläubiger ist die  Stadt Sömmerda 
 
 

§ 6 
Kostenschuldner 

 
(1)  Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

 
1.  wer die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Guns ten sie vorgenommen wird, 

 
2.  wer die Kosten durch eine von der zuständigen Behör de abgegebene oder ihr mitge-

teilte Erklärung übernommen hat, 
 

3.  wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetz es haftet. 
 
(2)  Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
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§ 7 

Kostenbemessung 
 
(1)  Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegend en Gebührenverzeichnis zur Ver-

waltungsgebührensatzung, das Bestandteil dieser Sat zung ist. 
 

(2)  Soweit die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes be rechnet wird, ist der Wert zur 
Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Der  Wert ist auf Verlangen nachzu-
weisen. Die Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes b eträgt mindestens 1,00 EURO. Die 
Gebühr steigt in Stufen von je 0,50 EURO; dabei wer den Cent-Beträge über 0,25 EURO 
nach oben, Cent-Beträge bis 0,25 EURO nach unten au f volle 0,50 EURO abgerundet. 

 
 

§ 8 
Rahmengebühren 

 
Bei Amtshandlungen, für die in dem Gebührenverzeich nis ein Rahmen festgelegt ist, wird 
die Gebühr bemessen. 
 
1.  nach der Bedeutung des Gegenstandes und dem wirtsch aftlichen Nutzen für die Betei-

ligten und, 
2.  nach dem mit der Vornahme der Amtshandlung verbunde nen Aufwand. 

 
§ 9 

Pauschgebühren 
 

Die Gebühr für regelmäßig wiederkehrende Amtshandlu ngen kann auf Antrag für einen im vor-
aus bestimmten Zeitraum, jedoch nicht für länger al s ein Jahr, durch einen Pauschbetrag 
abgegolten werden. Bei der Bemessung des Pauschbetr ages ist der geringere Umfang der Ver-
waltungsarbeit zu berücksichtigen. 
 

§ 10 
Auslagen 

 
(1)  Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme e iner Amtshandlung und sonstigen 

Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die nich t bereits mit der Gebühr abge-
golten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erst atten, dies gilt auch, wenn eine 
Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Ko stenschuldner auch dann zu er-
statten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren be teiligten Behörde entstanden 
sind, in diesen Fällen findet ein Ausgleich zwische n den Behörden nur statt, wenn 
die Auslagen im Einzelfall 25 EURO übersteigen. Als  Auslagen gelten auch Kosten, 
die einer am Verfahren beteiligten Behörde entstand en sind, ohne dass sie gegensei-
tig ausgeglichen werden. 

 
(2)  Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 
 

1.  Postgebühren für Zustellungen und Nachnamen sowie f ür die Ladung von Zeugen und 
Sachverständigen; wird durch Bedienstete der Gemein de zugestellt, so werden die für 
die Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkund e entstehenden Postgebühren er-
hoben; 

 
2.  Telegraphen-, Fernschreib- und Telefaxgebühren sowi e Gebühren für Ferngespräche 

 
3.  Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
 
4.  Zeugen- und Sachverständigengebühren, 

 
5.  bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten, 

 
6.  Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen  für ihre Tätigkeit zu zahlen 

sind, 
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7.  Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen 

 
8.  Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschri ften, Durchschriften, Auszüge, 

Kosten für Fotokopien, Lichtpausen und Vervielfälti gungen nach den im Kostentarif 
vorgesehenen Sätzen. 

 
(3)  Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim V erkehr der Gebietskörperschaften 

(einschl. Verwaltungsgemeinschaften) im Lande unter einander werden Auslagen nur er-
hoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25,00 EURO übersteigen. 

 
 

§ 11 
Kostenentscheidung 

 
(1)  Die Kosten (Gebühren und Auslagen) werden von Amtsw egen festgesetzt. Die Entschei-

dung über die Kosten soll, soweit möglich, zusammen  mit der Sachentscheidung erge-
hen. 

 
(2)  Aus der Kostenentscheidung müssen mindestens hervor gehen: 

 
1.  die kostenerhebende Behörde, 
2.  der Kostenschuldner, 
3.  die kostenpflichtige Amtshandlung, 
4.  die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge,  
5.  wo, wann und wie die Gebühren und die Auslagen zu z ahlen sind. 

(3)  Die Kostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie i st auf Antrag schriftlich zu be-
stätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schrif tlich bestätigt wird, sind auch 
die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Kosten so wie deren Berechnung anzugeben. 

 
 

§ 12 
Entstehen – Fälligkeit 

 
(1)  Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwen dig ist, mit dessen Eingang bei 

der zuständigen Behörde, im übrigen mit der Beendig ung der gebührenpflichtigen 
Amtshandlung. Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betrages. 

 
(2)  Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Kostene ntscheidung an den Schuldner 

fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitp unkt bestimmt. 
 
 

§ 13 
Zahlung – Zahlungsverzug 

 
(1)  Die Gebühren und Auslagen sind an die in der Kosten entscheidung genannten Zahlstel-

len zu entrichten. Die Entgegennahme von Kosten ges chieht in der Regel unter Ver-
wendung von Gebührenmarken, die auf die kostenpflic htigen Schriftstücke aufzukleben 
und zu entwerten sind, sofern in Einzelfällen keine  andere Form angeordnet wird. 

 
(2)  Eine Amtshandlung, die auf Antrag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines ange-

messenen Vorschusses oder von einer angemessenen Si cherheitsleistung bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig ge macht werden. 

 
(3)  Mit Ablauf eines Monats nach Fälligkeit kann die St adt einen Säumniszuschlag von 1 

v.H. des rückständigen Betrages für jeden angefange nen Monat erheben, wenn dieser 
50,00 EURO übersteigt. 
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§ 14 

Stundung, Erlass und Niederschlagung 
 

Für die Stundung, den Erlass, die Niederschlagung u nd die Herabsetzung von Gebührenforde-
rungen gelten gem. § 15 Abs. 1, Nr. 4, 5 und 6 Thür KAG die §§ 163 Abs. 1 (abweichende 
Festsetzung wegen Unbilligkeit), 222 (Stundung), 22 7 Abs. 1(Erlass) und 261 (Niederschla-
gung) der Abgabenordnung. 
 

§ 15 
Vollstreckung 

 
Rückständige Gebühren, die nach dieser Gebührensatz ung erhoben werden, unterliegen der 
Beitreibung im Verwaltungsvollsteckungsverfahren na ch den Bestimmungen des Thüringer Ver-
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes(Thü rVwZVG) in der Neufassung vom 
27.09.1994 (GVBl. S. 1053). 
 

§ 16 
Zuwiderhandlungen 

 
(1)  Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabenhinterziehung mit Freiheitsstrafe bis zu 2 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; wer zum eigene n Vorteil oder zum Vorteil eines 
anderen 

 
1.  einer Gemeinde oder einem Landkreis über Tatsachen,  die für die Erhebung oder Be-

messung von Abgaben erheblich sind, unrichtige oder  unvollständige Angaben macht, 
oder 

 
2.  eine Gemeinde oder einen Landkreis pflichtwidrig üb er abgabenrechtliche erhebliche 

Tatsachen in Unkenntnis lässt. 
 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(2)  Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG und kann mit Geldbuße bis zu 10.000 EURO 

belegt werden, wer als Abgabenpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten 
eines Abgabenpflichtigen eine der im Absatz 1 bezei chneten Taten leichtfertig be-
geht (leichtfertige Abgabeverkürzung). 

 
(3)  Ordnungswidrig handelt auch und kann mit Geldbuße b is zu 5.000 EURO belegt werden, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1.  Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unr ichtig sind, oder 
 
2.  den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung  oder Erleichterung der Abgaben-

erhebung, insbesondere zur Anmeldung oder Anzeige v on Tatsachen, zur Führung von 
Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung o der Vorlegung von Gegenständen 
oder zur Erhebung und Abführung kommunalen Abgaben zuwiderhandelt und es dadurch 
ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerecht fertigte Abgabenvorteile zu er-
langen (Abgabegefährdung). 
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§ 17 

Rechtsbehelf 
 
Gegen die Erhebung  von Gebühren aufgrund dieser Ve rwaltungkostensatzung sind die Rechts-
behelfe nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerich tsordnung gegeben. Durch Einlegung ei-
nes Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung zu Gebühre n nach dieser Gebührenordnung wird die 
Verpflichtung zur Zahlung nicht aufgehoben. 
 

 
§ 18 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekannt machung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührenordnung v om 06.06.1991 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Sömmerda, den 27.03.02 
 
 
 
 
 
 
Flögel 
Bürgermeister 
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Gebührenverzeichnis zur Verwaltungsgebührensatzung  
 
 

A  
Allgemeine Verwaltungskosten 

1.  Genehmigungen, Erlaubnisse, Gestattungen,    
 Fristverlängerungen, Bewilligungen und andere    
 Amtshandlungen, die dem unmittelbaren    
 Nutzen der Beteiligten dienen,  5,00  EURO 
 soweit nicht eine andere Gebühr vorgeschrieben ist  bis 50,00  EURO 
     

2.  Abschriften, Abzüge, Vervielfältigungen, Fotokopien     
 a)Abschriften oder Auszüge aus Akten, öffentlichen Ver-

handlungen,amtlich geführten Büchern, Statistiken, Rech-
nungen u. a. für jede angefangene Seite  

 
 

DIN A 4  

 
 

2,00  

 
 

EURO 
  DIN A 5  1,00  EURO 
 b)Schwierige Abschriften oder Auszüge, insbesondere  bei 

fremdsprachigen, wissenschaftlichen, tabellarischen  oder 
schwerlesbaren Texten für jede angefangene Seite 

 
 
DIN A 4  

 
 

5,00  

 
 

EURO 
  DIN A 5  3,00  EURO 
 c)Zweitstücke (Dublikate) von Urkunden (Bescheid, G eneh-

migung, Erlaubnis, Zulassung u. ä.), soweit nichts ande-
res bestimmt ist,½ der für die Amtshandlung erhoben en 
Gebühr, mindestens 

  
 
 

3,00  

 
 
 

EURO 
 d)Durchschriften je angefangene Seite  0,50  EURO 
 e)Druckstücke von Ortssatzungen, Gebührenordnungen,  Plä-

nen, Hausordnungen, sonstigen kommunalen Vordrucken  usw. 
je angefangene Seite 

  
 

1,00  

 
 

EURO 
 f)Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer E rklä-

rung, die von Privatpersonen zu deren Nutzen gewüns cht 
wird, je angefangene Seite 

  
 

1,00  

 
 

EURO 
 g)Bei Vervielfältigungsarbeiten, die in Umdruck-, O ff-

set- und ähnlichen Verfahren hergestellt werden, is t die 
Gebühr nach Umfang und Schwierigkeit der Leistung s owie 
nach Sach- und Zeitaufwand zu berechnen. Das Gleich e 
gilt für die EDV-Anlage. 

  
 
 
 

0,50  

 
 
 
 

EURO 
 h)Fotokopien je Stück DIN A 4  0,50  EURO 
 i) Fotokopien je Stück DIN A 3  1,00  EURO 
 j) Schriftliche Auskünfte je angefangene Seite  2,0 0 EURO 
 k) Einsichtnahme in Akten, Pläne und sonstiges Schr ift-

gut 
   

 aa)  zwecks Auskunft  2,00  EURO 
 bb)  zur Ausfertigung von Auszügen je angefangene Seite  3,00  EURO 
 cc)  Ausleihen von Archivunterlagen 1. Woche  5,00  EURO 
  für jede weitere Woche  10,00  EURO 

3.  Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und Überlassen von 
Unterlagen zur Einsichtnahme oder Selbstherstellung  von 
Abschriften, Abzeichnungen, Auszügen und Plänen, Ak ten, 
Büchern usw. je Tag (für Zwecke wissenschaftlicher For-
schung sind nur die baren Ausgaben zu erstatten) 

  
 
 
 

10,00  

 
 
 
 

EURO 
4.  Ausfertigungen, Beglaubigungen, Bescheinigungen    

 a) Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeich en  3,00  EURO 
 b) Erteilung einer Ausfertigung, Beglaubigung einer  Ab-

schrift oder Fotokopie zusätzlich zu der Gebühr nac h 
Ziff. 2 

  
 

1,00  

 
 

EURO 
 c)Bescheinigungen einfacher Art  2,00  EURO 
 d)Bescheinigungen bei besonderer Mühewaltung und er heb-

lichem Aufwand je angefangene halbe Stunde 
  

5,00  
 

EURO 
 jedoch nicht mehr als  15,00  EURO 
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5.   
Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit di es in 
dieser Satzung bestimmt ist oder wenn Wartezeiten e nt-
standen sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat. 
Mit den Gebühren nach Zeitaufwand ist der Zeitaufwa nd 
der Beschäftigten abzugelten, die an der Amtshandlu ng 
oder Verwaltungstätigkeit direkt beteiligt sind. Di e Tä-
tigkeit von Hilfskräften (z. B. Fahrer, Schreibkräf te) 
wird nicht gesondert berechnet. Bei Dienstreisen od er 
Dienstgängen wird die auf die Fahrt entfallene Zeit  
nicht berücksichtigt. 

   

 Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt je Viertelstund e bei 
Einsatz zu den üblichen Dienstzeiten für 

   

 a) Beamte des höheren Dienstes und vergleichbare An ge-
stellte 

  
15,00  

 
EURO 

 b) Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Ange-
stellte 

  
10,00  

 
EURO 

 c)für alle übrigen Beschäftigten  8,00  EURO 
 Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten  wird 

ein Zuschlag von 25 % auf diese Gebührensätze erhob en. 
   

 
B 

Besondere Verwaltungskosten  
 

 1. Haupt- und Finanzverwaltung     
 a) Unbedenklichkeitsbescheinigung über gezahlte stä dt. 

Steuern und Gebühren 
 3,00  EURO 

 b) Bescheinigung über gezahlte Steuern und Abgaben  3,00  EURO 
     
 2. Ordnungsangelegenheiten     
 a) Erteilung einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligu ng 5,00  bis 250,-  EURO 
 b) Aufbewahrung von Fundsachen pro Jahr    
 Fundsachen im Werte bis zu 10,-- EURO  1,00  EURO 
 Fundsachen im Werte von  11,-- EURO bis 25,00 EURO  1,50  EURO 
 Fundsachen im Werte von  26,-- EURO bis 50,00 EURO  2,00  EURO 
 Fundsachen im Werte von 51,-- EURO bis 150,-- EURO  6%  
 für den Mehrwert zusätzlich höchstens  2%  
 bei sperrigen Fundsachen können höhere Kosten festg e-

setzt werden 
   

     
 3. Bau- und Grundstücksangelegenheiten     
 a) Bescheinigung über Nichtbestehen bzw. Nichtausüb ung 

eines gesetzlichen Vorkaufsrechts für je angefangen e 
500,00 EURO Grundstückwert (Kaufpreis)  

  
 

0,50  

 
 

EURO 
 mindestens  3,00  EURO 
 und höchstens  10,00  EURO 
 b)Bescheinigung über Anliegerleistungen  5,00  EURO 
 c)Schriftliche Auskunft über den Erschließungsbesch eid  5,00  EURO 
 d)Schriftliche Auskunft über den Wert eines Grundst ückes  5,00  EURO 
 e)Angabe für Höhenfestsetzungen bei Bauvorhaben  25,00  EURO 
 f)Festsetzung von Hausnummern  25,00  EURO 
 g)Angebotsvordrucke bei öffentlichen Ausschreibunge n je 

nach Umfang 
 

3,00  
 

bis 25,00  
 

EURO 
 h)Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer  Sat-

zung 
 

5,00  
 

Bis 100,-  
 

EURO 
 i)Zustimmung zur Verlegung neuer und Änderung berei ts  

vorhandener Telekommunikationslinien gemäß § 50 Abs . 3 
Telekommunikationsgesetz 

   

 aa)  im endausgebauten Straßenbereich je lfd. Meter zu 
verlegendes Kabel 2,00 EURO, mindestens pro Antrag 

 50,00  EURO 

  und höchstens pro Antrag  2500,00  EURO 
 bb)  im noch nicht endausgebauten Straßenbereich und in 

allen übrigen gemeindeeigenen Flächen je lfd. Meter  
zu verlegendes Kabel 1,00 EURO , mindestens pro An-
trag 

  
 

25,00  

 
 

EURO 
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  und höchstens pro Antrag   1200,00  EURO 
 


